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Editorial

Liebe Personalrétin, lieber Personalrat,

Kiindigungen gehdren zu den schwierigsten Situationen im
Arbeitsleben — fiir die betroffenen Beschaftigten ebenso wie
fir diejenigen, die sie begleiten. Wenn Existenzen, berufliche
Perspektiven und oft auch personliche Lebensentwiirfe auf
dem Spiel stehen, ist Sensibilitat gefragt. Gerade in solchen
Momenten zeigt sich, wie wichtig eine starke, verantwor-
tungsbewusste Mitbestimmung ist.

Als Personalrat stehen Sie in diesen Situationen in einer be-
sonderen Verantwortung. Sie sind nicht nur formell beteiligt,
sondern oft erste Anlaufstelle, Zuhorer, Ubersetzer kom-
plexer rechtlicher Zusammenhange und nicht selten auch
emotionaler Halt. Ihre Aufgabe ist es, dafiir zu sorgen, dass
Rechte nicht (ibergangen, Verfahren eingehalten und Ent-
scheidungen transparent getroffen werden. Mitbestimmung
ist hier kein Selbstzweck — sie ist Schutzmechanismus.

Ich mdchte Sie dabei mit meinem Beitrag auf den Seiten 6
und 7 unterstiitzen. Er soll Mut machen, lhre Rechte selbst-
bewusst wahrzunehmen, und zugleich dafiir sensibilisieren,
wie wichtig Fingerspitzengefiihl und klare Haltung in Kiin-
digungssituationen sind. Denn Mitbestimmung zeigt ihren
wahren Wert, wenn es schwierig wird.

JUGna Marcetou

Chefredakteurin
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URTEIL

Auswahlverfahren und Bewerberrechte | Lesezeit 3 Minuten

Konkurrentenklage: Strukturiertes Interview statt
dienstlicher Beurteilung als Auswahlinstrument

Das Landesarbeitsgericht (LAG) KoIln hat entschieden, dass bei Stellenbesetzungen vorrangig die
dienstlichen Beurteilungen der Arbeitnehmer heranzuziehen sind. Strukturierte Interviews diirfen
nur erganzend eingesetzt werden, wenn eine Entscheidung aufgrund der Beurteilungen nicht még-
lich ist. Das Urteil verdeutlicht die Bedeutung nachvollziehbarer und transparenter Auswahlprozes-

se (21.8.2025, Az. 8 GLa 14/24).

Der Fall: Ein 62-jahriger Diplom-Ingenieur (FH) im Studiengang
Architektur war seit 2008 beschaftigt. Seine Bruttoverglitung be-
trug zuletzt 5.678,44 € pro Monat. Es galten die Bestimmungen
der Tarifvertrage fiir den 6ffentlichen Dienst im Bund. Der Arbeit-
nehmer war in Entgeltgruppe E 11, Stufe 5 TV6D eingruppiert. In
der letzten dienstlichen Beurteilung vom 30.9.2022 erhielt er die
Gesamtbewertung 9,1 (,, erfiillt die Anforderungen vollstandig”).

Die Stellenausschreibung

Die Behorde hatte am 12.7.2024 eine Stelle als Architektin/Archi-
tekt oder Bauingenieurin/Bauingenieur im Bereich Planung und
Beratung (w/m/d) veréffentlicht. Als Qualifikation war ein abge-
schlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium (Uni-Diplom/
Master) der Fachrichtung Architektur oder Bauingenieurwesen
oder eine vergleichbare Qualifikation gefordert. Der Ingenieur
hatte sich auf die Stellenausschreibung beworben. Am 16.9.2024
fand ein Auswahlverfahren in Form eines strukturierten Interviews
statt, an dem auch der Ingenieur teilnahm. Die Behorde teilte ihm
am 17.10.2024 mit, dass eine weitere interne Bewerberin das An-
forderungsprofil vollumfanglich erfiille und damit der Ingenieur
hinter der Konkurrentin im Wege der Bestenauslese zuriickstehe.
Eine weitergehende Begriindung erfolgte zunachst nicht.

Die fiir die Stelle ausgewahlte Konkurrentin war seit 2020 als Bau-
managerin tatig und in der Entgeltgruppe E 10 TV6D eingruppiert.
Sie hatte einen universitaren Hochschulabschluss in Architektur.

Die Auffassung des Diplom-Ingenieurs

Der Diplom-Ingenieur riigte nun, es sei nicht nachvollziehbar, wie
die Besetzung der ausgeschriebenen Stelle zustande gekommen
und auf welcher Tatsachengrundlage die Beurteilung erfolgt sei.
SchlieBlich ging der Diplom-Ingenieur in einem einstweiligen Ver-
fugungsverfahren gerichtlich gegen die Entscheidung der Behérde
vor.

Die Behorde behauptete, dass es 23 externe Bewerbungen und
3 interne gegeben habe. Nach dem Auswahlverfahren in Form
des strukturierten Interviews hatten im Ergebnis noch 5 Bewer-
ber (einschlieBlich des Diplom-Ingenieurs) zur Auswahl gestanden.
Der Diplom-Ingenieur habe von max. 65 Punkten jedoch die ge-
ringste Punktanzahl (41 Punkte) von allen Bewerbern erzielt.

Das Urteil: Das erstinstanzliche Arbeitsgericht hatte den Antrag
auf einstweiligen Rechtsschutz zunachst zuriickgewiesen. Die
hiergegen gerichtete Berufung des Diplom-Ingenieurs war vor
dem LAG erfolgreich. Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen
Verfiigung war zulassig und begriindet. Der Diplom-Ingenieur hat-
te ein Recht auf vorlaufige Sicherung seines Bewerbungsverfah-
rensanspruchs nach Art. 33 Abs. 2 GG.

Die einstweilige Verfiigung

Ziel einer einstweiligen Verfiigung ist, eine Entscheidung voriiber-
gehend zu stoppen, wenn es mdglich erscheint, dass Bewerber-
rechte verletzt werden. Das heif3t: Eine Stellenbesetzung darf zu-
nachst nicht durchgefiihrt werden, wenn glaubhaft gemacht wird,
dass der Bewerber Anspruch auf ein faires Auswahlverfahren hat.
Der Dienstherr ist zwar nicht gesetzlich verpflichtet, eine dienst-
liche Beurteilung abzugeben, hat aber das Recht dazu. Wenn er
Beurteilungen erstellt, missen diese als wichtiges, vergleichbares
Kriterium bei der Auswahl herangezogen werden. Vor allem die
aktuelle Beurteilung und das abschlieBende Gesamturteil sind vor-
rangig zu berlicksichtigen, wenn die Mitarbeitenden wie Beamte
beurteilt werden.

Die Behorde hatte diese Vorgaben nicht eingehalten. Sie hatte in
ihrer Entscheidung die dienstlichen Beurteilungen der Bewerber
nicht berlicksichtigt und sich nur auf die Punkte des strukturierten
Interviews gestiitzt. In den Unterlagen zur Stellenbesetzung waren
die Beurteilungen nicht erwéhnt worden, obwohl die Angestellten
auf die gleiche Weise wie Beamte bewertet werden.

=2 FAZIT

Sorgen Sie fiir ein faires Verfahren

Grundsatzlich haben die aktuellen dienstlichen Beurtei-
lungen Vorrang. Alternative Methoden wie strukturierte
Interviews diirfen nur eingesetzt werden, wenn ein Be-
werber auch nach Auswertung der Beurteilungen keinen
Vorsprung hat oder wenn eine endgiiltige Entscheidung
tiber Eignung, Leistung und Fahigkeiten anhand der Be-
urteilungen nicht moglich ist, etwa weil die Beurteilun-
gen sehr unterschiedlich sind.
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ARBEITSRECHT

Mitbestimmung braucht klare Grenzen | Lesezeit 3 Minuten

So sagen Sie als Personalrat NEIN! — Wie Sie Rechte
wahren, Grenzen setzen und Haltung zeigen

Nein zu sagen fallt vielen schwer. Gerade im Personalrat besteht oft der Wunsch, konstruktiv mitzu-
wirken, Lésungen zu erméglichen und Eskalationen zu vermeiden. Doch Mitbestimmung bedeutet
nicht, alles mitzutragen, was die Dienststelle plant.

Im Gegenteil: Ihre Aufgabe als Personalrat ist es, die Interessen der
Beschaftigten zu schiitzen, rechtliche Grenzen aufzuzeigen und
dort Nein zu sagen, wo MaBnahmen unzulassig, unausgewogen
oder schlecht vorbereitet sind. Ein klares Nein ist kein Zeichen von
Blockade, sondern Ausdruck verantwortungsvoller Interessenver-
tretung. Gerade im Alltag zeigt sich, dass ein rechtzeitig formu-
liertes Nein spatere Konflikte vermeiden kann. Wer friih stoppt,
was rechtlich oder organisatorisch unausgereift ist, schiitzt alle
Beteiligten.

Formen und Griinde fiir lhr Nein

Ein Nein kann viele Formen haben. Sie als Personalrat sagen Nein,
wenn Sie einer mitbestimmungspflichtigen MaBnahme die Zu-
stimmung verweigern, wenn Sie eine Dienstvereinbarung ableh-
nen oder wenn Sie deutlich machen, dass ein Vorhaben so nicht
umgesetzt werden kann. Wichtig ist dabei: Ein wirksames Nein
braucht eine saubere rechtliche Grundlage, eine klare Begriindung
und eine nachvollziehbare Kommunikation. Bauchgefiihl allein
reicht nicht.

Typische Situationen fiir ein berechtigtes Nein

Typische Situationen fiir ein berechtigtes Nein gibt es viele. Dazu
gehoren unzureichend vorbereitete Organisationsanderungen,
kurzfristige Dienstpléne, neue technische Systeme ohne ausrei-
chenden Datenschutz oder MaBnahmen, die zu Mehrbelastungen
fiihren sollen. Sie als Personalrat sollten genau priifen, ob Beteili-
gungsrechte eingehalten wurden, ob Unterlagen vollstandig sind
und ob die Auswirkungen auf die Beschaftigten realistisch bewer-
tet wurden. Fehlt es daran, ist ein Nein nicht nur erlaubt, sondern
geboten.

Wie Sie Ihr Nein begriinden und dokumentieren

Entscheidend ist, wie Sie Ihr Nein begriinden. Sie als Personalrat
sollten sich auf konkrete Rechtsgrundlagen, Tarifvertrage oder be-
stehende Dienstvereinbarungen stiitzen. Ebenso wichtig ist es, die
Folgen fiir die Beschaftigten klar zu benennen. Ein gut begriin-
detes Nein erhoht lhre Durchsetzungskraft und signalisiert der
Dienststelle, dass Sie nicht aus Prinzip ablehnen, sondern aus Ver-
antwortung. Zusatzlich sollten Sie die Ablehnung schriftlich doku-
mentieren, Protokolle sichern und Begriindungen nachvollziehbar
formulieren. So schaffen Sie eine belastbare Grundlage fiir mog-
liche spatere Schritte.

Bleiben Sie offen fiir Gesprachsbereitschaft und
Verhandlungsfahigkeit

Ein Nein schlieBt Gesprachsbereitschaft nicht aus. Gerade hier
zeigt sich professionelle Personalratsarbeit. Sie als Personalrat
sollten deutlich machen, dass Ablehnung nicht Stillstand bedeu-
tet, sondern der Einstieg in echte Verhandlungen sein kann. Eine
konstruktive Haltung hilft, Ldsungen zu entwickeln, die sowohl die
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Interessen der Beschaftigten als auch die Ziele der Dienststelle be-
ricksichtigen.

Wichtig ist die gremieninterne Abstimmung und
Geschlossenheit

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die innere Geschlossenheit des
Gremiums. Ein Nein wirkt nur dann iiberzeugend, wenn es von
einer klaren Mehrheit getragen wird. Sie als Personalrat sollten
daher intern offen diskutieren, unterschiedliche Einschétzungen
ernst nehmen und zu einer gemeinsamen Linie finden. Uneinig-
keit schwacht lhre Position und wird von der Dienststelle haufig
genutzt, um Druck aufzubauen. Eine gute Vorbereitung der Sitzun-
gen, klare Beschlusslagen und eine saubere Protokollierung sind
deshalb unverzichtbar.

Kommunizieren Sie lhr Nein transparent nach auf3en

Ebenso wichtig ist die Kommunikation nach auBen. Sie als Per-
sonalrat sollten lhr Nein den Beschaftigten erklaren. Transparenz
schafft Verstandnis und Riickhalt. Wenn Beschéftigte wissen, wa-
rum Sie eine MaBnahme ablehnen und welche Risiken Sie sehen,
starkt das Ihre Legitimation. Schweigen hingegen fiihrt schnell zu
Missverstandnissen und dem Eindruck, der Personalrat tue nichts.
Ein erklartes Nein ist immer besser als ein stilles.

Rechtliche Absicherung und Eskalationsstufen

Nicht zuletzt gehdrt zum Nein auch die Bereitschaft, rechtliche
Schritte zu gehen. Sie als Personalrat sollten priifen, ob Einigungs-
stellenverfahren, Stufenverfahren oder gerichtliche Klarungen
notwendig sind. Das ist kein Zeichen von Eskalationslust, sondern
Teil lhrer gesetzlichen Aufgabe. Rechte, die nicht genutzt werden,
verlieren an Wirkung. Ein konsequent verfolgtes Nein zeigt, dass
Mitbestimmung ernst gemeint ist.

=2 FAZIT

Sagen Sie Nein!

Nein zu sagen ist ein zentrales Handwerkszeug der Per-
sonalratsarbeit. Sie als Personalrat sollten lhr Nein als
legitimes Mittel der Mitbestimmung verstehen und be-
wusst einsetzen. Wer Rechte kennt, sauber priift, doku-
mentiert und klar kommuniziert, schiitzt die Beschaftig-
ten und starkt die eigene Position. Ein klares Nein ist
kein Storfaktor, sondern ein wichtiger Beitrag zu fairen
und rechtmaBigen Arbeitshedingungen. Gerade in Zeiten
von Veranderungsdruck und Personalmangel ist lhre kla-
re Haltung entscheidend. Sie geben Orientierung, setzen
Grenzen und sorgen dafiir, dass Veranderungen nicht ein-
seitig zulasten der Beschaftigten gehen.




Nachhaltigkeit & Green HR | Lesezeit 3 Minuten

FUR DEN VORSITZENDEN

Gestalten Sie als Personalrat Klimaschutz und
nachhaltige Arbeitsprozesse aktiv mit

Nachhaltigkeit ist Iangst kein Randthema mehr. Klimaschutz, Ressourcenschonung und verantwor-
tungsvolles Wirtschaften pragen zunehmend auch den 6ffentlichen Dienst. Behérden, Verwaltun-
gen und offentliche Einrichtungen stehen dabei in einer besonderen Verantwortung: Sie sollen
nicht nur rechtmaBig und effizient handeln, sondern auch Vorbild fiir nachhaltiges Arbeiten sein.

Genau hier kommt Green HR ins Spiel.

Gemeint sind personalpolitische Strategien und MaBnahmen, die
okologische Ziele mit guter Arbeit verbinden.

Fir Sie als Personalrat er6ffnet das neue, spannende Handlungs-
felder. Sie konnen aktiv Einfluss darauf nehmen, wie Klimaschutz-
maBnahmen umgesetzt werden, wie Arbeitsprozesse nachhaltiger
gestaltet werden und wie dabei die Interessen der Beschaftigten
gewahrt bleiben.

Es gibt wenige gesetzliche Regelungen

Vorschriften zum Umweltschutz fehlen im BPersVG und in den
meisten Landesgesetzen. Ausnahmen gibt es in Nordrhein-West-
falen und in Baden-Wiirttemberg: In NRW kann der Personalrat
MaBnahmen ,anregen”, die dem Umweltschutz in der Dienst-
stelle dienen (§ 64 Nr. 5 LPersVG), in Baden-Wirttemberg kann
er MaBnahmen beantragen, die ,dem Umweltschutz, dem Klima-
schutz oder der sorgsamen Energienutzung” dienen (§ 70 Abs. 1
Nr. 11 LPersVG).

Trotzdem besteht iiberall die Mdglichkeit, bei der Ausiibung von
Mitbestimmungsrechten fiir klimafreundliche Lésungen zu sorgen.

Nachhaltigkeit als Veranderung des Arbeitsalltags

Nachhaltigkeit betrifft den Arbeitsalltag unmittelbar. Energieein-
sparungen, digitale Aktenflihrung, neue Mobilitatskonzepte oder
flexible Arbeitsformen verandern Arbeitsplatze, Arbeitszeiten und
Arbeitsbedingungen. Solche Veranderungen sind selten rein tech-
nisch. Sie greifen tief in die Organisation der Arbeit ein und be-
riihren klassische Mitbestimmungsrechte. Green HR ist daher kein
reines Umweltprojekt der Dienststelle, sondern ein zentrales Be-
teiligungsthema fiir Sie als Personalrat.

Gestalten Sie klimafreundliche Arbeitsprozesse mit

Ein wichtiger Ansatzpunkt ist die Einfiihrung klimafreundlicher
Arbeitsprozesse. Wenn Dienststellen etwa auf papierarme oder
papierlose Verfahren umstellen, neue Software einfiihren oder Ar-
beitsablaufe digitalisieren, geht es nicht nur um Umweltschutz. Es
geht auch um Qualifizierung, Arbeitsbelastung und Gesundheits-
schutz. Sie als Personalrat sollten darauf achten, dass Beschaftigte
rechtzeitig geschult werden, dass Ubergangsphasen realistisch
gestaltet sind und dass niemand durch technische Umstellungen
iberfordert wird. Nachhaltigkeit darf nicht zu Mehrbelastung fiih-
ren, sondern muss gute Arbeitsbedingungen fordern.

Nachhaltige Mobilitat und flexible Arbeit

Auch Mobilitat ist ein klassisches Green-HR-Thema. Jobtickets,
Fahrradleasing, Ladeinfrastruktur fiir E-Fahrzeuge oder Home-
office-Regelungen konnen einen wichtigen Beitrag zum Klima-
schutz leisten. Gleichzeitig betreffen sie Fragen der Gleichbehand-

lung und der sozialen Gerechtigkeit. Achten Sie als Personalrat
darauf, dass nachhaltige Mobilitdtsangebote mdglichst allen Be-
schaftigten offenstehen und nicht neue Ungleichheiten entstehen.
Mitbestimmung ist hier der Schliissel, um 6kologische Ziele und
soziale Verantwortung miteinander zu verbinden.

Nachhaltigkeit in Personalentwicklung (PE) und
Qualifizierung

Nicht zuletzt spielt auch die PE eine Rolle. Nachhaltigkeit erfordert
neue Kompetenzen. Digitale Fahigkeiten, Wissen Uber umwelt-
freundliche Prozesse oder nachhaltige Beschaffung werden immer
wichtiger. Sie als Personalrat kénnen darauf hinwirken, dass ent-
sprechende Fort- und Weiterbildungsangebote geschaffen werden
und dass Nachhaltigkeit als Querschnittsthema in der PE verankert
wird.

Green HR bedeutet auch, Beschaftigte mitzunehmen und sie aktiv
an Veranderungsprozessen zu beteiligen. Gerade im offentlichen
Dienst zeigt sich, dass nachhaltige Verdnderungen nur dann Ak-
zeptanz finden, wenn Transparenz herrscht und Beteiligung ernst
gemeint ist. Sie als Personalrat kénnen hier als vermittelnde Ins-
tanz wirken, friihzeitig informieren und darauf drangen, dass Be-
schaftigte ihre Erfahrungen und Ideen einbringen kdnnen. Nach-
haltigkeit lebt vom Mitmachen — nicht vom Verordnen.

Ihre strategische Rolle als Personalrat bei Green HR

Green HR ist kein isoliertes Projekt einzelner Organisationseinhei-
ten, sondern eine Querschnittsaufgabe. Denken Sie als Personalrat
Nachhaltigkeit daher auch strategisch. Das kann bedeuten, friih-
zeitig Leitlinien einzufordern, Beteiligungsformate zu etablieren
oder Nachhaltigkeit regelmaBig auf die Tagesordnung von Dienst-
vereinbarungen zu setzen. Die Zusammenarbeit mit Gleichstel-
lungsbeauftragten, Schwerbehindertenvertretungen oder Arbeits-
schutzakteuren bietet sich ebenfalls an, um okologische, soziale
und gesundheitliche Aspekte zusammenzufiihren.

=2 FAZIT

Werden Sie aktiv

Nachhaltigkeit und Green HR sind keine Modebegriffe,
sondern pragen die Arbeitswelt im 6ffentlichen Dienst

dauerhaft. Sie sollten diese Entwicklung aktiv begleiten
und mitgestalten. KlimaschutzmaBnahmen und nach-
haltige Arbeitsprozesse beriihren zahlreiche Mitbestim-
mungsrechte und bieten die Chance, dkologische Verant-
wortung mit guten Arbeitsbedingungen zu verbinden.
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SCHWERPUNKTTHEMA

Klindigungen begleiten: So schiitzen Sie als
Personalrat die Mitarbeiterrechte

Kindigungen zahlen zu den sensibelsten Momenten im Arbeitsleben. Fiir Beschaftigte bedeuten sie
Unsicherheit, Angste und oft auch existenzielle Sorgen. Sie als Personalrat stehen in dieser Situa-
tion zwischen lhrer gesetzlichen Verantwortung, die Rechte der Mitarbeitenden zu wahren, und der
Pflicht, die Interessen lhres Dienstherrn zu beriicksichtigen.

Es geht nicht darum, Kiindigungen grundsétzlich zu verhindern,
sondern darum, faire Verfahren sicherzustellen, die rechtlichen
Rahmenbedingungen zu wahren und die Betroffenen bestmdglich
zu unterstiitzen. Nur so konnen Sie Vertrauen erhalten, Transpa-
renz gewahrleisten und Konflikte professionell moderieren.

Sie als Personalrat sollten friihzeitig informiert werden, sobald
eine Kiindigung geplant ist nach § 85 BPersVG. Dies ermdglicht Ih-
nen, die Situation einzuschatzen, rechtliche Rahmenbedingungen
zu priifen und proaktiv beratend tatig zu werden. Priifen Sie, ob
alle formellen Voraussetzungen eingehalten werden — von Fristen
bis hin zu Anhdrungen der betroffenen Mitarbeiter. Je friiher Sie
in den Prozess eingebunden sind, desto effektiver konnen Sie die
Rechte der Beschaftigten sichern.

Eine systematische Vorgehensweise fiir die ersten Schritte kann
Ihnen helfen, keinen wichtigen Punkt zu iibersehen:

e Priifen Sie den Kiindigungsgrund.

e Dokumentieren Sie alle relevanten Unterlagen.

e Fragen Sie nach den sozialen Kriterien bei betriebsbedingten
Kiindigungen.

e Notieren Sie den Zeitpunkt und den Ablauf der geplanten
MaBnahmen.

e Klaren Sie, ob externe Berater oder Anwaélte einbezogen
werden sollten.

Nicht jede Kiindigung ist rechtlich zulassig. Priifen Sie daher die
Kiindigungsgriinde kritisch: Abmahnungen, Dokumentationen und
vorangegangene Gesprache bei verhaltensbedingten Kiindigun-
gen; die soziale Auswahl und die wirtschaftliche Notwendigkeit
bei betriebsbedingten Kiindigungen.

Sie als Personalrat haben hier eine beratende Rolle, konnen Fragen
stellen und ggf. alternative Losungen vorschlagen: Versetzungen,
Weiterbildungen, Anpassungen der Arbeitsbedingungen, die eine
Kiindigung vermeiden kénnten, etc. Umfassende Beispiele fiir al-
ternative MaBnahmen sind die Moglichkeit zur Umstrukturierung
von Aufgaben, Ubertragung anderer Verantwortlichkeiten oder
das Anbieten von Teilzeitmodellen, um dienstliche und personli-
che Bediirfnisse besser in Einklang zu bringen. Sie als Personalrat
konnen aktiv beratend Einfluss nehmen und so Kiindigungen ver-
meiden, wenn dies mdglich und sinnvoll ist.

Eine zentrale Aufgabe besteht darin, die betroffenen Kollegin-
nen und Kollegen zu unterstiitzen. Sie als Personalrat sollten

tiber Rechte und Pflichten informieren, z. B. Kiindigungsfristen,
Anspruch auf Arbeitslosengeld oder die Moglichkeit, eine Kiindi-
gungsschutzklage einzulegen. Dabei ist es wichtig, sensibel vor-
zugehen, zuzuhdren, Fragen zu beantworten und Unsicherheiten
abzubauen. Sie kdnnen auf rechtliche Beratung hinweisen oder
Kontakte zu Anwalten vermitteln. Ziel ist es, dass die Betroffenen
fundierte Entscheidungen treffen kdnnen.

Dariiber hinaus ist es hilfreich, den Kolleginnen und Kollegen zu
erklaren, wie sie Bewerbungen vorbereiten, Referenzen sichern
und Fristen beachten.

Auch die Unterstilitzung beim Erstellen von Bewerbungsunterlagen
oder beim Vorbereiten von Vorstellungsgesprachen kann wertvoll
sein, inshesondere wenn die Kiindigung iiberraschend erfolgt. Sie
konnen gezielt Tipps geben, wie Lebenslaufe optimiert, Anschrei-
ben formuliert und Vorstellungsgesprache strukturiert werden, um
die Chancen auf neue Arbeitsstellen zu erhéhen.

Sie als Personalrat sollten, soweit rechtlich moglich, bei Kindi-
gungsgesprachen anwesend sein. lhre Aufgabe besteht darin, fiir
faire Kommunikation zu sorgen, sicherzustellen, dass die Mitarbei-
terrechte gewahrt werden, und dass alle relevanten Informationen
transparent Ubermittelt werden. Gleichzeitig dokumentieren Sie
den Verlauf, um im Nachhinein nachvollziehen zu kdnnen, wie die
Gesprache abliefen. Dies schiitzt sowohl die Mitarbeitenden als
auch den Personalrat vor spateren Streitigkeiten.

Sie kénnen zudem Hinweise geben, wie das Gesprach gestaltet
wird, welche Formulierungen respektvoll sind und wie man kriti-
sche Punkte klar, aber sachlich vermittelt. Damit tragen Sie dazu
bei, dass Kiindigungen professionell, wertschétzend und rechts-
sicher durchgefiihrt werden.

Eine sorgféltige Dokumentation ist entscheidend. Halten Sie als
Personalrat alle Schritte nachvollziehbar fest — von Anhdrungen
Uber Beratungsgesprache bis zu Gesprachen mit der Geschafts-
leitung. Bieten Sie Betroffenen nach der Kiindigung weitere Unter-
stlitzung an, etwa bei Bewerbungsprozessen, Zeugnisformulierun-
gen oder der Suche nach einer Anschlussbeschéftigung.

Zusétzlich sollten Sie priifen, ob innerbehordliche Unterstiitzungs-
angebote wie Fortbildungen, Coaching oder Mentoring nach der
Kiindigung zur Verfligung stehen, und diese bei Bedarf vermitteln.
Dies zeigt Flrsorge und kann helfen, die berufliche Perspektive
der Betroffenen zu sichern. In manchen Fallen ist es hilfreich, den
Mitarbeiter zu Gesprachen mit Personalentwicklern oder externen
Beratern zu begleiten, um realistische Perspektiven zu entwickeln.



SCHWERPUNKTTHEMA

Sorgen Sie fiir Kommunikation und Transparenz im

Team - FAZIT

Die Komrpunikation innerhalb Eies Teams? ist ein vyichtigerAspekt. Kolleginnen und Kollegen begleiten

Sorgen Sie als Personalrat dafiir, dass die Kolleginnen und Kolle-

gen angemessen informiert werden, ohne die Privatsphére des Be- Sie als Personalrat iibernehmen bei Kiindigungen eine
troffenen zu verletzen. Transparente Abléufe, klare Informationen Schlisselrolle. Friihzeitige Information, Priifung der Kiin-
und empathische Vermittlung reduzieren Geriichte, Unsicherheit digungsgriinde, Beratung und Begleitung der Betroffenen
und Konflikte. sowie sorgféltige Dokumentation sind zentrale Elemen-

te. Sie wahren nicht nur die Rechte Ihrer Kolleginnen und
Kollegen, sondern tragen auch zur Fairness und Rechts-

Sie konnen z. B. regelmaBige Teambesprechungen oder Informa-
tionsrunden moderieren, in denen allgemeine Ablaufe und Ande-
rungen besprochen werden, ohne personenbezogene Daten preis-
zugeben. Dies schafft Klarheit und Sicherheit fiir alle Beteiligten.

sicherheit in lhrer Dienststelle bei. Durch strukturierte
und transparente Vorgehensweise starken Sie das Ver-
trauen in die Personalratsarbeit und gewahrleisten, dass
3 zusatzliche Handlungsempfehlungen Kiindigungen professionell, rechtssicher und menschlich
verantwortungsvoll durchgefiihrt werden. lhre aktive
Mitwirkung, Beratung und sorgféltige Begleitung sind
entscheidend, um sowohl rechtliche Anforderungen als
auch die sozialen Aspekte einer Kiindigung optimal zu
beriicksichtigen.

1. Erarbeiten Sie Leitlinien fir die Begleitung von Kiindigun-
gen, um konsistente Verfahren zu gewahrleisten.

2. Organisieren Sie Schulungen fiir Personalratsmitglieder.

3. Bauen Sie Netzwerke zu Beratern, Rechtsanwélten und
Arbeitsagenturen auf, um die Unterstiitzung zu erweitern.

\D Checkliste: Gekiindigte Mitarbeitende begleiten

To do Check

Frithzeitige Einbindung: Lassen Sie sich Giber geplante Kiindigungen zeitnah informieren.
Dokumentation: Fiihren Sie detaillierte Aufzeichnungen aller Schritte, von Anhérungen bis Beratungsgesprachen.

Priifung der Kiindigungsgriinde: Stellen Sie sicher, dass alle rechtlichen und sozialen Kriterien eingehalten werden.

Beratung der Betroffenen: Informieren Sie tiber Rechte, Pflichten, Fristen und mogliche Widerspriiche; vermitteln Sie rechtliche
Beratung.

Begleitung wahrend Kiindigungsgesprachen: Sorgen Sie fiir faire Kommunikation und Transparenz und protokollieren Sie die
Gesprache.

Nachbereitung: Unterstiitzen Sie bei Bewerbungen, Zeugnisformulierungen, Vermittlung von Coaching und Fortbildung.

Fairness und Gleichbehandlung: Priifen Sie diskriminierungsfreie Vorgehensweise und Einhaltung gesetzlicher Vorgaben.

Transparenz im Team: Informieren Sie Kolleginnen und Kollegen ohne Verletzung der Privatsphare des Betroffenen; moderieren Sie
Teambesprechungen bei Bedarf.

Alternative MaBnahmen: Priifen Sie MaBnahmen wie Versetzungen, Weiterbildungen oder andere Anpassungen, um Kiindigungen
zu vermeiden.

Kontinuierliche Kommunikation: Halten Sie regelmaBigen Kontakt mit allen Beteiligten und sichern Sie den Informationsfluss.

Interne Leitlinien entwickeln: Sorgen Sie fiir einheitliche Vorgehensweisen innerhalb des Personalrats.

Schulungen nutzen: Halten Sie sich und Ihre Kolleginnen und Kollegen auf dem neuesten Stand beziiglich rechtlicher Vorgaben und
Best Practices.

Netzwerke aufbauen: Kooperieren Sie mit externen Beratern, Anwalten und Arbeitsagenturen, um die Unterstiitzungsmdglichkeiten
fir Betroffene zu erweitern.

Zu finden unter unter Eingabe des Titels im Suchfeld

PERSONALRAT AKTUELL 7


http://www.adiuva.de

Checkliste für die optimale Begleitung von gekündigten Mitarbeitenden

		To do

		Check



		· Frühzeitige Einbindung: Lassen Sie sich über geplante Kündigungen zeitnah informieren.

		



		· Dokumentation: Führen Sie detaillierte Aufzeichnungen aller Schritte, von Anhörungen bis Beratungsgesprächen.

		



		· Prüfung der Kündigungsgründe: Stellen Sie sicher, dass alle rechtlichen und sozialen Kriterien eingehalten werden.

		



		· Beratung der Betroffenen: Informieren Sie über Rechte, Pflichten, Fristen und mögliche Widersprüche; vermitteln Sie rechtliche Beratung.

		



		· Begleitung während Kündigungsgesprächen: Sorgen Sie für faire Kommunikation, Transparenz und protokollieren Sie die Gespräche.

		



		· Nachbereitung: Unterstützen Sie bei Bewerbungen, Zeugnisformulierungen, Vermittlung von Coaching und Fortbildung.

		



		· Fairness und Gleichbehandlung: Prüfen Sie diskriminierungsfreie Vorgehensweise und Einhaltung gesetzlicher Vorgaben.

		



		· Transparenz im Team: Informieren Sie Kolleginnen und Kollegen ohne Verletzung der Privatsphäre des Betroffenen; moderieren Sie Teambesprechungen bei Bedarf.

		



		· Alternative Maßnahmen prüfen: Prüfen Sie Versetzungen, Weiterbildungen oder andere Anpassungen, um Kündigungen zu vermeiden.

		



		· Kontinuierliche Kommunikation: Halten Sie regelmäßigen Kontakt mit allen Beteiligten und sichern Sie den Informationsfluss.

		



		· Interne Leitlinien entwickeln: Sorgen Sie für einheitliche Vorgehensweisen innerhalb des Personalrats.

		



		· Schulungen nutzen: Halten Sie sich und Ihre Kolleginnen und Kollegen auf dem neuesten Stand bezüglich rechtlicher Vorgaben und Best Practices.

		



		· Netzwerke aufbauen: Kooperieren Sie mit externen Beratern, Anwälten und Arbeitsagenturen, um die Unterstützungsmöglichkeiten für Betroffene zu erweitern.

		



		Zu finden unter www.adiuva.de unter Eingabe des Titels im Suchfeld
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Inklusion: Neue Strategien zur Umsetzung von
Gleichstellung und Barrierefreiheit

Inklusion und Gleichstellung sind zentrale Aufgaben der Schwerbehindertenvertretung (SBV). Sie
als Personalrat stehen mit der SBV vor der Herausforderung, Barrieren abzubauen und ein Arbeits-
umfeld zu schaffen, in dem Beschaftigte mit Behinderung gleichberechtigt teilhaben kénnen.

Dabei geht es nicht nur um bauliche MaBnahmen, sondern auch
um die Gestaltung von Prozessen, Kommunikation und Arbeits-
organisation. Ziel ist es, die Teilhabe zu férdern, Diskriminierun-
gen zu vermeiden und Chancengleichheit nachhaltig umzusetzen.
Neue Strategien und moderne Instrumente kdnnen Sie dabei un-
terstlitzen, Inklusion in der Dienststelle wirksam zu fordern und
die Rechte der Beschaftigten zu starken.

9 62 BPersVG

Allgemeine Aufgaben

Der Personalrat hat folgende allgemeine Aufgaben:

4. der Benachteiligung von Menschen mit Behinderungen
entgegenzuwirken sowie die Inklusion und Teilhabe be-
hinderter Menschen zu férdern, insbesondere die Einglie-
derung und berufliche Entwicklung schwerbehinderter
und ihnen gleichgestellter Beschaftigter und sonstiger
besonders schutzbediirftiger, insbesondere alterer Be-
schéftigter zu fordern sowie MaBnahmen zur beruflichen
Forderung schwerbehinderter und ihnen gleichgestellter
Beschaftigter zu beantragen ...

Barrierefreiheit betrifft nicht nur physische Zugange wie Aufziige,
Rampen oder Behindertenparkplatze, sondern auch digitale Bar-
rierefreiheit: Software, interne Systeme und Kommunikationstools
missen fiir alle Beschaftigten zugénglich sein. Arbeitsplatze ms-
sen ergonomisch gestaltet und individuelle Hilfsmittel bereitge-
stellt werden. Priifen Sie, ob bestehende Arbeitsplatze den Bed(irf-
nissen der Mitarbeitenden entsprechen und welche Anpassungen
notwendig sind. Barrierefreiheit sollte als kontinuierlicher Prozess
verstanden werden, nicht als einmalige MaBnahme.

Ein weiterer Baustein ist die Sensibilisierung der Fithrungskrafte
und Mitarbeitenden. Sie als Personalrat sollten darauf hinwirken,
dass Schulungen zu Inklusion, Gleichstellung und Umgang mit Be-
hinderungen regelmaBig stattfinden. Fortbildungsangebote star-
ken nicht nur das Bewusstsein, sondern férdern auch eine inklusi-
ve Unternehmenskultur. Eine offene Kommunikation Gber Rechte,
Pflichten und Hilfsangebote ist entscheidend, um Akzeptanz fir
notwendige Anpassungen zu schaffen.

Inklusion muss in allen personalpolitischen Prozessen verankert
sein. Sie als Personalrat sollten die SBV aktiv in Einstellungs-,

Versetzungs- und Weiterbildungsentscheidungen einbeziehen.
Ebenso wichtig ist die Mitwirkung bei der Erstellung von Dienst-
vereinbarungen, die individuelle Bedarfe und barrierefreie Arbeits-
bedingungen berticksichtigen.

Ziel ist, die Gleichstellung nicht nur formell, sondern auch prak-
tisch umzusetzen. Die Zusammenarbeit mit Fihrungskraften und
Kolleginnen und Kollegen ist dabei entscheidend, um nachhaltig
tragfahige Losungen zu entwickeln.

Ein zentrales Instrument ist die Beteiligung der betroffenen Mit-
arbeitenden. Sorgen Sie dafiir, dass Beschaftigte mit Behinderung
in Planungen und Entscheidungen einbezogen werden. Partizipa-
tion erhoht die Akzeptanz und gewahrleistet, dass MaBnahmen
tatsachlich wirksam sind.

RegelmaBige Feedbackschleifen und Arbeitsgruppen konnen hel-
fen, Bediirfnisse friihzeitig zu erkennen und anzupassen. So wird
Inklusion nicht nur auf dem Papier umgesetzt, sondern gelebt.

Nachhaltige Inklusion erfordert regelmaBige Uberpriifung und An-
passung. Sorgen Sie dafiir, dass bestehende MaBnahmen evaluiert
werden. Dazu gehort die Analyse von Zugangsmdglichkeiten, Ar-
beitsplatzanpassungen und Weiterbildungsméglichkeiten. Kenn-
zahlen und Berichte kénnen helfen, Fortschritte zu dokumentieren
und gezielt Verbesserungen einzuleiten. Monitoring ist nicht nur
Kontrollinstrument, sondern auch Basis fiir strategische Entschei-
dungen.

Um Inklusion und Gleichstellung wirksam umzusetzen, kdnnen Sie
folgende Schritte aktiv angehen:

1. Bestandsaufnahme durchfiihren: Priifen Sie Barrieren in der
Dienststelle, sowohl physisch als auch digital, und dokumen-
tieren Sie die Ergebnisse.

2. Schulungs- und SensibilisierungsmaBnahmen planen:
Organisieren Sie regelmaBig Weiterbildungen fir Fiihrungs-
kréfte und Beschaftigte.

3. Dienstvereinbarungen iiberpriifen: Achten Sie darauf, dass
Inklusions- und BarrierefreiheitsmaBnahmen in Vereinbarun-
gen verankert sind.

4. Partizipation fordern: Richten Sie Feedbackschleifen,
Arbeitsgruppen oder regelmaBige Gesprache ein, um Mit-
arbeitende aktiv einzubeziehen.

5. Erfolge messen und anpassen: Nutzen Sie Kennzahlen, Be-
richte und Evaluationen, um Fortschritte sichtbar zu machen
und MaBnahmen bei Bedarf anzupassen.



Disziplinarrecht | Lesezeit 3 Minuten

BEAMTENRECHT

Wann lhre Kollegen wegen einer auB3erdienstlichen
Straftat aus dem Dienst entfernt werden kénnen

Ein aktuelles Urteil des Verwaltungsgerichts (VG) Bremen (12.9.2025, Az. 8 K 539/25) unterstreicht
einen wichtigen Unterschied zwischen Beamtenrecht und Arbeitsrecht in der freien Wirtschaft:
Auch schwerwiegendes privates Fehlverhalten kann zum endagiiltigen Verlust des Beamtenstatus
fuhren. Als Personalrat sollten Sie dieses Urteil kennen, um die verbeamteten Kollegen korrekt be-
raten und die Grenzen des Disziplinarrechts realistisch einschatzen zu kénnen.

Der Fall: Es ging um einen verbeamteten Studienrat. Er arbeite-
te nebenbei als Fitnesstrainer. Wahrend dieser auBerdienstlichen
Tatigkeit hatte er eine ehemalige Trainingsklientin in einem Fit-
nessstudio zu sexuellen Handlungen gendtigt. Er lockte sie unter
einem Vorwand in einen abgesperrten Bereich, hielt sie fest und
fihrte gegen ihren wiederholt geduBerten Willen sexuelle Hand-
lungen an ihr und sich selbst durch.

Das Amtsgericht verurteilte den Lehrer zunachst zu einer Freiheits-
strafe von 2 Jahren auf Bewahrung. In der Berufung wurde die
Strafe vor dem Landgericht auf 10 Monate, ebenfalls zur Bewah-
rung ausgesetzt, reduziert, wobei ein minder schwerer Fall ange-
nommen wurde. Unabhéngig vom Strafverfahren erhob das Land
Bremen als Dienstherr Disziplinarklage mit dem Ziel, den Lehrer
vollstandig aus dem Beamtenverhaltnis zu entfernen.

Das Urteil: Das VG gab der Disziplinarklage statt und entfernte
den Beklagten aus dem Dienst. Das Gericht stellte klar, dass es
sich um ein auBerdienstliches Dienstvergehen handelt. Obwohl
die Tat in der Freizeit und ohne direkten Bezug zur dienstlichen Ta-
tigkeit stattfand, verletzte sie die Pflicht zu achtungs- und vertrau-
enswiirdigem Verhalten (§ 34 Abs. 1 S. 3 Beamtenstatusgesetz).

Amtsbezug wegen der besonderen Stellung

Das Gericht bejahte den fiir eine DisziplinarmaBnahme erforder-
lichen Amtsbezug. Dieser ergibt sich bei einem Lehrer nicht aus
der Tat selbst, sondern aus der besonderen Stellung des Amts. Ein
Lehrer hat eine herausgehobene Vorbildfunktion. Sein Verhalten
muss die Werteordnung des Grundgesetzes glaubhaft vermitteln.
Der umfassende Bildungs- und Erziehungsauftrag setzt voraus,
dass Schiiler, Eltern und die Offentlichkeit darauf vertrauen kén-

nen, dass der Lehrer die korperliche und sexuelle Integritdt ande-
rer Menschen respektiert. Eine Straftat gegen die sexuelle Selbst-
bestimmung zerstort dieses Vertrauen, unabhangig davon, ob sich
die Tat gegen Minderjahrige oder Erwachsene richtet.

Worauf es im Disziplinarverfahren ankommt

Fir die Bemessung der DisziplinarmaBnahme kommt es auf die
Schwere der Tat an. Anhaltspunkt hierflir kann die Hohe der tat-
sachlich verhangten Strafe (10 Monate) sein. Das VG sah das aber
anders. Nicht die tatsachliche Strafe ist entscheidend, sondern das,
was max. moglich gewesen ware. Und das sind bei einer sexuellen
Notigung im minderschweren Fall bis zu 10 Jahre Geféngnis.

Dieser hohe Strafrahmen zeigt, als wie schwerwiegend der Ge-
setzgeber solche Taten betrachtet. Das erdffnet auch die Moglich-
keit zur maximalen MaBnahme im Disziplinarrecht, der Entfernung
aus dem Dienst. Das VG priifte zwar noch, ob Umstande vorlagen,
die fiir den Beamten sprachen, verneinte dies jedoch entschieden.

1. Es handelte sich nicht um eine personlichkeitsfremde Augen-
blickstat, da der Lehrer die Tat planvoll vorbereitet hatte.

2. Das Gericht vermisste eine echte Reue. Der Lehrer habe in
den Verhandlungen und in seiner Therapie vor allem sein
eigenes Leid und die beruflichen Konsequenzen in den Vor-
dergrund gestellt, nicht aber die Folgen fiir das Opfer.

3. Sein Versuch, die Geschadigte nach der Anzeige zu deren
Riicknahme zu dréngen, wurde negativ bewertet.

©®  MEIN TIPP

Auch auf das Nachtatverhalten kommt es an

Auch wenn ich iiberhaupt kein Versténdnis fiir solche
Straftaten habe, sollten Sie die Tater auf eines hinweisen:
Eine Erfolg versprechende Strategie zur Abmilderung der
Folgen kann nicht allein auf juristischen Argumenten auf-
bauen. Sie muss zwingend eine glaubhafte und nachvoll-
ziehbare Auseinandersetzung mit der eigenen Tat und

Personlichkeit beinhalten. Dazu gehéren:

1. eine friihzeitige, ernst gemeinte und nicht nur tak-
tisch motivierte Entschuldigung beim Opfer

2. die freiwillige und ziigige Zahlung eines angemesse-
nen Schmerzensgelds (tatige Reue)

3. die sofortige Aufnahme einer professionellen psycho-
logischen Behandlung, die nachweislich auf die Auf-
arbeitung der Tatursachen und nicht nur auf die Be-
waltigung der eigenen Belastung zielt
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Mitbestimmung im digitalen Wandel | Lesezeit 3 Minuten

Digitalisierung von Prozessen: Von Zeiterfassung
bis Urlaubsplanung — wo Sie eingreifen sollten

Die Digitalisierung verandert die Arbeitswelt im 6ffentlichen Dienst rasant. Prozesse, die friiher
analog abliefen, werden nun digitalisiert — von der Zeiterfassung liber Urlaubsantrage bis zu Abwe-
senheits- und Dienstplanungssystemen. Diese Umstellungen bieten Chancen fiir Effizienz, bergen
aber auch Risiken in Bezug auf Datenschutz, Arbeitsbelastung und Mitbestimmungsrechte.

Sie als Personalrat spielen eine zentrale Rolle, wenn es darum
geht, die Rechte der Beschaftigten zu wahren, transparente Ablau-
fe sicherzustellen und Belastungen zu minimieren. Ein friihzeitiges
Eingreifen ist entscheidend, um Probleme zu verhindern und die
Einfihrung digitaler Systeme erfolgreich zu gestalten.

Wie die Digitalisierung lhre Mitbestimmung beriihrt

Die Einfiihrung digitaler Systeme beriihrt zahlreiche Mitbestim-
mungsrechte. Priifen Sie als Personalrat, welche MaBnahmen
mitbestimmungspflichtig sind, etwa bei der Einfiihrung von
Zeiterfassungssoftware, digitalen Urlaubsantragen oder neuen
Arbeitszeiterfassungsmodellen. Ihre Aufgabe ist es, die Auswir-
kungen auf Arbeitszeit, Datenschutz, Gesundheitsschutz und
Arbeitsorganisation zu beurteilen und die Interessen der Beschaf-
tigten zu vertreten.

Achten Sie auf den Datenschutz

Ein zentrales Thema ist der Datenschutz. Achten Sie als Personal-
rat darauf, dass bei allen digitalen Prozessen personenbezogene
Daten nur rechtmaBig, transparent und sicher verarbeitet wer-
den. Priifen Sie, ob ausreichende technische und organisatorische
MaBnahmen vorhanden sind, ob Schulungen fiir Mitarbeitende
stattfinden und ob der Zugriff auf sensible Daten klar geregelt
ist. Datenschutzverst6Be konnen erhebliche Konsequenzen haben
und sollten friihzeitig vermieden werden.

Priifen Sie die Arbeitsbelastung und Ergonomie

Digitale Systeme kdnnen Arbeitsprozesse erleichtern, aber auch
neue Belastungen erzeugen. Priifen Sie als Personalrat, ob die
Einflihrung von Software die Arbeitszeit erhoht, zusatzliche Auf-
gaben oder Stress verursacht und ob Schulungen ausreichend
sind. Ebenso sollten ergonomische Aspekte beriicksichtigt werden,
wenn Mitarbeitende vermehrt an Bildschirmen arbeiten. Ziel ist es,
dass Digitalisierung die Arbeit unterstiitzt, statt sie zu erschweren.

Achten Sie auf transparente Kommunikation und
Schulung

Achten Sie als Personalrat auch darauf, dass digitale Prozesse klar
kommuniziert werden. Mitarbeitende miissen verstehen, wie Sys-
teme funktionieren, welche Daten verarbeitet werden und welche
Rechte sie haben. Schulungen und Hilfestellungen sind unverzicht-
bar, um Unsicherheiten zu vermeiden und Akzeptanz zu schaffen.
Klare Kommunikationswege tragen dazu bei, dass Digitalisierung
nicht als Zwang, sondern als Verbesserung wahrgenommen wird.

Integration in bestehende Prozesse

Digitale Tools sollten nicht isoliert eingefiihrt, sondern in beste-
hende Arbeitsablaufe integriert werden. Priifen Sie als Personalrat,
ob Schnittstellen, Verantwortlichkeiten und Prozessablaufe ange-
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passt werden miissen. So stellen Sie sicher, dass Digitalisierung
reibungslos funktioniert und keine zusétzlichen Probleme erzeugt.

Konkrete Handlungsempfehlungen fiir Sie als
Personalrat

1. Mitbestimmungspflichten priifen: Ermitteln Sie, welche
MaBnahmen zustimmungspflichtig sind.

2. Datenschutz evaluieren: Kontrollieren Sie die Einhaltung
von Datenschutzbestimmungen.

3. Belastungsanalyse durchfiihren: Bewerten Sie die Auswir-
kungen auf Arbeitszeit, Ergonomie und Gesundheit.

4. Schulungen initiieren: Stellen Sie sicher, dass Mitarbeitende
die Systeme verstehen und kompetent nutzen kdnnen.

5. Feedbackmechanismen einrichten: Sorgen Sie fiir regelma-
Bige Riickmeldungen und Anpassungen bei Problemen.

6. Dokumentation sicherstellen: Protokollieren Sie Ent-
scheidungen, Vereinbarungen und Empfehlungen klar und
nachvollziehbar.

7. Transparente Kommunikation férdern: Informieren Sie die
Beschaftigten friihzeitig tber Ziele, Ablauf und Auswirkun-
gen der Digitalisierung und starken Sie so die Akzeptanz.

=2 FAZIT

Prozesse bhegleiten

Sie als Personalrat spielen eine zentrale Rolle bei der
Digitalisierung von Prozessen im offentlichen Dienst.
Durch friihzeitiges Eingreifen, sorgfaltige Priifung der
Mitbestimmungsrechte, Sicherstellung von Datenschutz
und IT-Sicherheit, Beriicksichtigung der Arbeitshelastung
und transparente Kommunikation tragen Sie maBgeb-
lich dazu bei, dass digitale Systeme erfolgreich und fair
eingefiihrt werden. lhre aktive Mitwirkung schiitzt die
Interessen der Beschaftigten, minimiert rechtliche und
organisatorische Risiken und sorgt dafiir, dass Digitali-
sierung nicht zum Selbstzweck wird, sondern im Dienst
des Menschen steht.

Gerade im offentlichen Dienst ist es wichtig, techno-
logische Neuerungen kritisch zu begleiten und zugleich
konstruktiv mitzugestalten. Mit einem strategischen Vor-
gehen, kontinuierlichem Engagement und einer klaren
Dokumentation lhrer Beteiligung kénnen Sie nachhaltig
Einfluss nehmen. So stellen Sie sicher, dass digitale Pro-
zesse nicht nur effizient und rechtssicher, sondern auch
dauerhaft mitarbeiterfreundlich und transparent gestal-
tet und akzeptiert werden.




LESERFRAGE

Mitbestimmung und Verantwortung in schwierigen Situationen | Lesezeit 3 Minuten

Ein Mitarbeiter wird beschuldigt: Was sind lhre
Rechte, Pflichten und Handlungsspielraume?

Der Vorwurf eines Fehlverhaltens kann fiir Beschaftigte wie auch fiir Sie als Personalrat eine erheb-
liche Belastung darstellen. Oft stehen Aussagen gegen Aussagen, wahrend rechtliche Unsicherhei-
ten und emotionale Spannungen den Arbeitsalltag pragen.

Frage: Wenn einer unserer Kollegen schwerwiegend beschuldigt
wird (etwa der sexuellen Belastigung, des Diebstahls oder auf-
grund ahnlicher Vorwiirfe): Welche Rechte und Pflichten haben wir
als Personalrat in einer solchen Situation? Diirfen wir aktiv unter-
stiitzen, nur beraten oder ist Zuriickhaltung geboten?

Maria Markatou: Als Personalrat stehen Sie immer wieder
vor schwierigen Situationen.

Besonders heikel wird es, wenn ein Beschaftigter von Dritten
schwerwiegend beschuldigt wird — sei es sexuelle Belastigung,
Diebstahl oder eine vergleichbare Anschuldigung. Hier stellt sich
die Frage: Welche Rechte und Pflichten haben Sie? Darf man aktiv
unterstiitzen, lediglich beraten oder ist Zuriickhaltung geboten?
Die Balance zwischen Schutz der Betroffenen, Wahrung der Rechte
des Mitarbeiters und eigenen Pflichten als Personalrat erfordert
Umsicht, Fachwissen und eine klare Vorgehensweise.

Ihre Informations- und Mitbestimmungsrechte

Sie als Personalrat haben das Recht, informiert zu werden, sobald
arbeitsplatzbezogene MaBnahmen gegen einen Mitarbeiter ge-
plant sind, die mitbestimmungspflichtig sein konnten. Dazu ge-
horen Abmahnungen, Versetzungen oder Kiindigungen. Sie sollten
priifen, ob die gesetzlichen Mitbestimmungsrechte nach den Per-
sonalvertretungsgesetzen der Lander eingehalten werden, bevor
die Dienststelle Entscheidungen trifft. Wichtig ist: lhre Rechte
greifen nur im Rahmen arbeitsrechtlicher MaBnahmen, nicht bei
strafrechtlichen Ermittlungen Dritter.

Sie haben eine beratende Funktion

In Fallen schwerwiegender Anschuldigungen ist lhre primére Rol-
le, zu beraten. Sie als Personalrat sollten dem Mitarbeiter seine
Rechte erlautern, z. B. zu Einsicht in Personalakten, Anspruch auf
Akteneinsicht oder rechtlichen Schritten. Auch die Vermittlung von
rechtlicher Unterstiitzung, Anwalten oder innerbetrieblichen Om-
budsstellen gehort dazu. Dabei gilt: Beratung bedeutet nicht, dass
Sie Tatsachen beurteilen oder Partei ergreifen.

Warum Sie sich zuriickhaltend und neutral verhalten
sollten

Besonders sensibel ist das Thema Neutralitét. Sie als Personalrat
sollten aktiv keine Ermittlungen iibernehmen oder eigene Beweise
sammeln. Auch offentliche Stellungnahmen sind nicht zulassig, da
sie den Sachverhalt beeinflussen oder rechtliche Konsequenzen
verscharfen kénnten. Zurlickhaltung schiitzt Sie vor Haftungsrisi-
ken und sichert die Integritat des Verfahrens.

Unterstiitzen Sie innerhalb lhrer Grenzen

Sie konnen aktiv unterstiitzen, soweit es Ihre Mitbestimmungs-
und Beratungsrechte erlauben. Dazu gehort, dass Sie bei internen
Gesprachen den Ablauf erklaren, auf Einhaltung der Verfahrens-

regeln achten oder ggf. die Teilnahme an Personalgesprachen ver-
mitteln. AuBerdem sollten Sie sicherstellen, dass der Betroffene
Zugang zu den ihm zustehenden Ressourcen hat, z. B. Rechtsbhe-
ratung oder Unterstiitzung durch Vertrauenspersonen. Alles, was
dariiber hinausgeht, wie etwa eigene Ermittlungen oder Einfluss-
nahme auf Dritte, ist unzulassig.

Schiitzen Sie den Beteiligten

Ein weiteres zentrales Thema ist der Schutz aller Beteiligten. Ach-
ten Sie als Personalrat darauf, dass der beschuldigte Mitarbeiter
nicht voreilig stigmatisiert wird und sowohl die Opfer als auch die
Hinweisgeber geschiitzt sind. Datenschutz, Schweigepflicht und
die Vermeidung von Repressalien sind entscheidend. Eine klare
Struktur und sorgfaltige Dokumentation aller Schritte sind daher
unverzichtbar.
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Neutralitat wahren und trotzdem helfen

Sie als Personalrat bewegen sich in solchen Fallen auf ei-
nem sensiblen Terrain. Beratung, Aufklarung iiber Rechte
und Mitbestimmungsrechte, neutrale Haltung und Schutz

der Beteiligten bilden den Kern lhrer Aufgaben. Aktiv
unterstiitzen diirfen Sie innerhalb der gesetzlich defi-
nierten Grenzen; eigene Ermittlungen oder Einmischung
sind nicht zuldssig. Mit Umsicht, klarer Abgrenzung und
professioneller Vorgehensweise konnen Sie den betroffe-
nen Mitarbeiter sachlich begleiten, ohne eigene Pflichten
oder rechtliche Grenzen zu iiberschreiten.

So gehen Sie in der Praxis mit schwerwiegenden
Anschuldigungen gegen Mitarbeiter um:

¢ Mitbestimmungsrechte priifen: Stellen Sie sicher, dass alle
arbeitsplatzbezogenen MaBnahmen, die geplant sind, lhre
Mitbestimmung beriicksichtigen.

e Beratungsfunktion wahrnehmen: Erklaren Sie dem Mit-
arbeiter seine Rechte und vermitteln Sie ggf. Kontakte zu
Anwalten oder Ombudsstellen.

* Neutralitat wahren: Ubernehmen Sie keine Ermittlungen
und vermeiden Sie 6ffentliche Stellungnahmen.

e Unterstiitzung innerhalb der Grenzen anbieten: Erklaren
Sie interne Ablaufe, nehmen Sie an Gesprachen teil, soweit
erlaubt, sorgen Sie flir Zugang zu notwendigen Ressourcen.

e Schutz aller Beteiligten sicherstellen: Achten Sie auf
Datenschutz, Schweigepflicht und den Schutz vor Repressa-
lien.

¢ Dokumentation fiithren: Halten Sie alle Schritte fest.

PERSONALRAT AKTUELL 1 1



HATTEN SIE'S GEWUSST?

Vertrauen ist das Fundament erfolgreicher Personalratsarbeit. Sie miis-
sen nicht nur Entscheidungen treffen, sondern auch Beziehungen zu Be-
schaftigten, Vorgesetzten und Kolleginnen und Kollegen pflegen.

Oft sind es die kleinen Gesten im Alltag — Aufmerksamkeit, Zu-
horen, schnelle Riickmeldungen —, die Vertrauen aufbauen und
die Zusammenarbeit erleichtern. Wer Vertrauen genieBt, kann An-
liegen wirksamer vertreten und Konflikte friihzeitig entscharfen.

Wie Sie das Vertrauen der Kollegen erreichen

e Horen Sie zu! Suchen Sie als Personalrat regelmaBig das Ge-
sprach mit Beschaftigten, nehmen Sie Fragen ernst und hé-
ren Sie aktiv zu. Bereits kleine Zeichen der Aufmerksamkeit,
wie Riickfragen oder das Nachfassen bei offenen Anliegen,
zeigen Wertschatzung und starken die Glaubwiirdigkeit.

e Klare und offene Kommunikation ist entscheidend. Er-
klaren Sie als Personalrat Entscheidungen, Prozesse und
Hintergriinde méglichst verstandlich, um Unsicherheiten zu
vermeiden. Transparenz schafft Vertrauen.

e Seien Sie stets zuverlassig und verbindlich. Halten Sie
als Personalrat Zusagen ein und geben Sie Riickmeldungen

Vertrauen als Basis erfolgreicher Mitbestimmung | Lesezeit 1 Minute

Kleine Gesten, groBe Wirkung: Wie Sie als
Personalrat im Alltag Vertrauen schaffen konnen

termingerecht. Zuver-
lassigkeit signalisiert
Professionalitat und
Respekt. Wer konse-
quent handelt, wird als
verlasslich wahrgenom-
men.

Fazit: Vertrauen entsteht nicht
durch groBe Gesten allein, son-
dern durch konsequente kleine
Handlungen im Alltag. Als Personal-
rat starken Sie lhre Glaubwirdigkeit,
indem Sie aufmerksam zuhoren, transpa-
rent kommunizieren und zuverldssig handeln. So

schaffen Sie ein Arbeitsumfeld, in dem Anliegen ernst genommen
werden und die Zusammenarbeit effektiv gelingt.

Service-Tipp:
Expertensprechstunde

Sie haben Fragen an die Redaktion?

Chefredakteurin Maria Markatou steht
lhnen fiir inhaltliche Fragen rund um lhre
Personalratsarbeit zur Verfiigung.

Stellen Sie Ihre Frage einfach
per E-Mail an markatou@mitbestimmung-heute.de

Das lesen Sie
in der nachsten
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